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arlsruher Tagblatt .

Al . 277 . Zweites Blatt . Samstag , den 6 . Oktober (FM ein drittes srniu 1806 .

Amtliche Bekanntmachungen .
Nr . 87 677 . Ten Verkehr mit Kraftfahrzeugen betreffend .

Nachstehende Verordnung wirb hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht . Die Muster sind aus dem Gesetzes - und Verordnungsblatt vom Jahr 190 e>
Nr . XHVII , Seite 976 ff ., ersichtlich .

Karlsruhe , den 3 . Oktober 1906 . Grvffh . Bezirksamt .
— Polizeidircktion. —

Kadenbach .

Verordnung .
Den Verkehr mit Kraftfahrzeugen betreffend .

Unter Aufhebung der Verordnung vom 26 . März 1901 , den Verkehr mit Motorfahrzeugen aus öffentlichen Wegen und Plätzen betreffend (Gesetzes - und
Verordnungsblatt Seite 385 ) , wird auf Grund des 8 366 Ziffer 10 des Reichsstrafgesetzbuchs , 8 34 des Straßeugesetzes und 8 26 des VerwaltungsgebührcM
gesehes für den nicht an Bahngleise gebundenen Verkehr der durch elementare Triebkraft bewegten Fahrzeuge — Krastwagen und Krafträder — aus öffentlichen
Wegen und Plätzen verordnet , was folgt :

Allgemeine Vorschriften .
8 l .

Für den Verkehr mit Kraftfahrzeugen gelten sinngemäß die den Verkehr
von Fuhrwerken oder von Fahrrädern auf öffentlichen Wegen und Plätzen
regelnden polizeilichen Vorschriften , sofern nicht nachfolgend andere Bestim¬
mungen getroffen werden .

Auf Kraftfahrzeuge , welche für den öffentlichen Fuhrbetrieb verwendet
werden , sowie auf die Führer dieser Fahrzeuge finden neben den nachstehenden
Vorschriften die allgemeinen Bestimmungen über den Betrieb der Droschken ,
Omnibusse und sonstigen dem öffentlichen Transportgewerbe dienenden Fuhr¬
werke Anwendung .

Fahrzeuge , die aus einem Kraftrad und einem damit fest oder mittels
Kuppelung verbundenen besonderen Sitze auf eigenem Rade oder eigenen
Rädern seitlich neben dem Kraftrade bestehen , gelten als Kraftwagen im Sinne
dieser Vorschriften .

Auf Straßenlokomotiven und schwere Vorspannmaschinen finden die
nachstehenden Vorschriften keine Anwendung .

P . Das Kraftfahrzeug .
a . Beschaffenheit und Ausrüstung .

8 2.
Die Kraftfahrzeuge müssen betriebssicher und insbesondere so gebaut ,

eingerichtet und ausgerüstet sein , daß Feuers - und Explosionsgefahr sowie eine
Belästigung von Personen und Gefährdung von Fuhrwerken durch Geräusch ,
durch Entwickelung von Rauch oder Dampf oder durch üblen Geruch möglichst
ausgeschlossen ist . Die Vorrichtung zum Auspuffen des Dampfes oder der
Gase muß an einer möglichst wenig sichtbaren Stelle angebracht sein .

Die Radkränze dürfen nicht mit Unebenheiten versehen sein , welche
geeignet sind , die Fahrbahn zu beschädigen .

8 -3 .
Jedes Fahrzeug muß versehen sein :
1 . mit einer kräftigen Lenkvorrichtung , welche gestattet , sicher und rasch

auszuweichen und in einem möglichst kleinen Bogen zu wenden ;
2 . mit zwei voneinander unabhängigen Bremseinrichtungen , von denen

mindestens die eine unmittelbar auf die Triebräder oder auf Bestand¬
teile , die mit den Rädern fest verbunden sind , wirken , und von
denen jede für sich geeignet sein muß , den Lauf deS Fahrzeugs sofort
zu hemmen und es auf die kürzeste Entfernung zum Stehen zu
bringen :

9 . mit einer Vorrichtung , die beim Befahren größerer Steigungen die
unbeabsichtigte Rückwärtsbewegung verhindert ;

4 . mit einer eintönigen Huppe zum Abgeben von Warnungszeichen ;
5 . nach eingetretener Dunkelheit und bei starkem Nebel mit mindestens

zwei , an den Seiten in gleicher Höhe angebrachten , hellbrennenden
Laternen mit farblosem Glase , welche den Lichtschein derart auf die
Fahrbahn werfen , daß diese auf mindestens 20 Meter vor dem
Fahrzeuge von dem Führer übersehen werden kann . Uebermäßig
stark wirkende Scheinwerfer dürfen nicht verwendet werden .

Für Krafträder gelten Ziffer 2 und 5 mit der Einschränkung , daß eine
^ ffsame Bremsvorrichtung und eine Laterne der bezeickmeten Art genügt ;
2 >fser g findet auf solche Fahrzeuge keine Anwendung .

Jeder Krastwagen , dessen Eigengewicht 350 Kilogramm übersteigt , muß
I» eingerichtet sein , daß er mittelst des Motors vom Führersitz aus in Rück -
^ llsgang gebracht werden kann .

Die Griffe zur Bedienung des Motors und der in Absatz 1 bis 3 an »
geführten Einrichtungen müssen so angebracht sein , daß der Führer sie, ohne
sein Augenmerk von der Fahrtrichtung abzulenken , leicht und auch im Dunkeln ,
ohne Verwechselungsgefahr handhaben kann .

'

Jedes Kraftfahrzeug mutz mit einem Schilde versehen fein , welches die'

Firma , die das Fahrzeug hergestellt hat , die Anzahl der Pferdekräfte des
Motors und das Eigengewicht des Fahrzeugs angibt .

d . Inbetriebnahme .
8 4 .

Wenn ein Kraftfahrzeug in Betrieb genommen werden soll , hat der
Eigentümer hiervon dem Bezirksamt seines Wohnorts eine schriftliche Anzeige
zu erstatten , in welcher anzugebcn sind :

1. Name , Stand und Wohnort des Eigentümers ,
2 . die Firma , welche das Fahrzeug hergestellt hat ,
3 . die Bestimmung des Fahrzeugs (Personen - oder Lastfahrzeug ) ,
4 . die Betriebsart ,
5 . die Anzahl der Pferdekräfte ,
6 . das Eigengewicht des Fahrzeugs ,
7 . für Lastkraftwagen das Höchstgewicht der Labung .
Der Anzeige ist das Gutachten eines amtlich anerkannten Sachver¬

ständigen beizufügen , das die Richtigkeit der Angaben unter 4 bis 7 sowie
ferner bestätigt , daß das Fahrzeug den nach dieser Verordnung zu stellenden
Anforderungen genügt . Das Gutachten hat der Anzeigende auf seine Kosten
zu beschaffen . An Stelle dieses Nachweises kann vom Ministerium des
Innern eine amtliche Prüfung auf Kosten des Anzeigenden vorgeschrieben
werden .

Aenderungen hinsichtlich der Punkte 1 , 3 und 4 sowie wesentliche
Aenderungen hinsichtlich der Punkte 5 bis 7 sind in gleicher Weise anzuzeigen .
Eine Aenderung des Wohnorts des Eigentümers ist dem Bezirksamt des
neuen Wohnorts unter Vorlegung der Bescheinigung (8 5 Absatz 2) an .znzeigen .

Das Ministerium des Innern ist befugt , ans Antrag - einer Firma
deren Sitz sich im Großherzogtum befindet , nach einer auf Kosten der Firma
vorgenommenen Prüfung eine Bescheinigung darüber zu erteilen , daß eine
fabrikmäßig gefertigte Gattung eines Kraftfahrzeugs den nach Maßgabe dieser
Verordnung zu stellenden Anforderungen genügt . Bei der Veräußerung eines
Kraftfahrzeugs , das einer derart zugelassenen Gattung angehört , kann die
Firma denr Abnehmer eine mit laufender Nummer versehene Ausfertigung
der Bescheinigung , die auch die Richtigkeit der im Absatz 1 unter 4 bis 7
vorgeschriebenen Angaben bestätigen muß , mit der Wirkung verabfolgen , daß
sie das im Absatz 3 geforderte Gutachten ersetzt. Diese Bestimmung gilt für
alle von einer deutschen Zentral - oder Landespolizeibehörde ausgestellten
Bescheinigungen über die vorschriftsmäßige Beschaffenheit einer Gattung ,

o . Polizeiliche Kennzeichnung .
8 5.

Die Zulassung des Kraftfahrzeugs zum Verkehr auf öffentlichen Wegen
und Plätzen ist von dem Bezirksamt abzulchuen , wenn den Vorschriften des
8 4 nicht entsprochen ist .

Im Falle der Zulassung hat das Bezirksamt das Kraftfahrzeug in ein «
Liste nach beiliegendem Muster 1 einzutragen . Demnächst ist das Fahrzeug
mit einem polizeilichen Kennzeichen (8 7) zu versehen . Die Angabe der
Erkcnnungsnummer erfolgt durch die » ach 8 4 Absatz 1 zuständige Behörde -
Der Antragsteller erhält über die Zulassung und die Eintragung des Kraft¬
fahrzeugs und die Zuteilung des Kennzeichens eine Bescheinigung nach bei¬
liegendem Muster 2 . Die Bescheinigung ist in Urschrift oder beglaubigter



« SS «
Abschrift bei der Benutzung des Fahrzeugs auf öffentlichen Wegen und Plötzen
mitzuführen und den Polizeibeamten auf Verlangen vorzuzeigen .

Bei Verlegung de« Wohnorts des Eigentümers in einen anderen Amts¬
bezirk « ist das Fahrzeug mit einem Kennzeichen de» neuen Amtsbezirkes zu
versehen und auf Grund der vorgelegten Bescheinigung eine neue auszustellen .

Für die Erteilung der Bescheinigung (Absatz 2 und 3) wird eine Taxe
ohne Sportel erhoben , welche für Kraftwagen 6 Mark und für Krafträder
3 Mark beträgt .

8 S.
Vorbehaltlich der Vorschrift im 8 29 muß jedes auf öffentlichen Wegen

und Plätzen verkehrende Kraftfahrzeug das polizeiliche Kennzeichen tragen .

8 7 .
Das von dem Bezirksamt zuzuteilende Kennzeichen setzt sich zusammen

auS der Bezeichnung drS GroßherzogtumS ( IV —L ) und aus der Erkennungs -
nummer , unter welcher das Fahrzeug in die polizeiliche Liste (8 5) eingetragen
ist . Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Fahr¬
zeugs nach außen hin an leicht sichtbarer Stelle anzubringen . Bei Krafträdern
kann das Bezirksamt aus besonderen , aus der Bauart des Fahrzeugs sich
ergebenden Gründen von der Anbringung des zweiten Kennzeichens absehen
und demgemäß zulassen , daß nur ein Kennzeichen an der Vorderseite oder an
der Rückseite angebracht wirb .

Das vordere Kennzeichen ist in schwarzer Balkenschrift auf weißem ,
schwarzgerandetem Grunde auf die Wandung des Fahrzeugs oder auf eine

rechteckige Tafel aufzumalen , die mit dem Fahrzeuge durch Schrauben , Nieten
oder Nägel fest zu verbinden ist . Die römische Ziffer IV , der Buchstabe 8

sowie die Nummer müssen in eine Reihe gestellt und Buchstabe und Nummer

durch einen wagerechten Strich ron einander getrennt werden . Die Abmessungen
betragen : Randbreite mindestens 10 Millimeter , Schristhöhe 75 Millimeter
bei einer Strichstärke von 12 Millimeter , Abstand zwischen den einzelnen
Zeichen und vom Rande 20 Millimeter , Stärke des Trennungsstrichs 12 Milli¬

meter , Länge des Trennungsstrichs 25 Millimeter , Höhe der Tafel ausschließlich
deS Randes 115 Millimeter ( Muster 9 ) .

Bei dem an der Rückseite des Fahrzeugs mittels Schrauben , Nieten
oder Nägel fest anzubringenden Kennzeichen sind die römische Ziffer , der

Buchstabe und die Nummer auf einer viereckigen weißen schwarzgerandeten
Tafel in schwarzer Balkenschrist auszuführen . Die Tafel kann Bestandteil
einer Laterne sein (vergleiche 8 10 ) . Die römische Ziffer und der Buchstabe
müssen über der Nummer stehen . Die Abmessungen betragen : Randbreite
mindestens 10 Millimeter , Schristhöhe 100 Millimeter bei einer Strichstärke
von 15 Millimeter , Abstand zwischen den einzelnen Zeichen und vom Rande
20 Millimeter , Höhe der Tafel ausschließlich des Randes 260 Millimeter

(Muster 4) . Bei Krastzweirädern ist auf der Rückseite auch eine sechseckige
Tafel ( Muster 5) zulässig . Im Falle des 8 10 Absatz 1 Satz 2 kann das

Hintere Kennzeichen auch auf die Wandung des Fahrzeugs aufgemalt werden .

8 8.
Die Kennzeichen müssen mit dem Dienststempel des Bezirksamts ver¬

sehen fein .
8S .

Die Kennzeichen dürfen nicht zum Umklappen eingerichtet sein ; sie dürfen
niemals verdeckt sein und müssen stets in lesbarem Zustand erhalten werden .
Der untere Rand des vorderen Kennzeichens darf nicht weniger als 20 Zenti¬
meter , der des Hinteren nicht weniger als 45 Zentimeter vom Erdboden ent¬
fernt sein .

8 10.
Während der Dunkelheit und bei starkem Nebel ist daS Hintere Kenn¬

zeichen durchscheinend so zu beleuchten , daß es deutlich erkennbar ist . An
Stelle der durchscheinenden Beleuchtung kann das Bezirksamt eine Beleuch¬
tung von außen zulassen , sofern der Leuchtkörper oberhalb der Tafel ange¬
bracht ist und die Erkennbarkeit des Kennzeichens dadurch nicht beeinträchtigt
wird . Die Beleuchtungsvorrichtung muß so eingerichtet sein , daß sie weder
vom Sitze des Führers noch vom Innern deS Wagens aus abgestellt
werden kann .

Bei Krafträdern kann das Bezirksamt auf Antrag von einer Beleuch¬
tung des Kennzeichens absehen .

^ ^
Der Verlust oder da « Unbrauchbarwerdcn eines Kennzeichens muß der

Zuteilungsstellt sofort angezeigt werden .
Tritt der Verlust oder da » Unbrauchbarwerden an einem Orte ein , von

dem aus die Zuteilungsstelle ohne Zeitverlust nicht erreicht werden kann , so
genügt die Anzeige an das nächste Bezirksamt , das in derartigen Fällen das
erneuerte Kennzeichen mit dem Dienststempcl zu versehen und , daß dies ge¬
schehen , in der Bescheinigung (8 5 Absatz 2) ersichtlich zu machen hat .

8 12.
Die Anbringung mehrerer verschiedener Kennzeichen ist unzulässig .

8 1».
Bei Ausstellungen von Kraftfahrzeugen können von dem Ministerium

des Innern Ausnahmen von den Vorschriften der 88 7 , 10 mit der Maßgabe
zugelassen werden , daß für die an der Veranstaltung teilnehmenden Kraftfahr¬
zeuge die Führung eines besonderen Kennzeichens vorgeschrieben wird , dessen
Beschaffenheit im Einzelfalle von dieser Behörde festzusetzen ist. Soweit es
sich um Kraftfahrzeuge handelt , die bereits in die polizeiliche Liste eingetragen

und mit einem Kennzeichen versehen sind , muß dies Kennzeichen auch während
der Ausstellung weiter geführt werden .

6 . Der Führer d «S Kraftfahrzeugs ,
a . Eigenschaften de » Führers .

8 14 .
DaS Führen von Kraftfahrzeugen ist nur solchen Personen gestattet

und darf nur solchen Personen überlaffen werden , die mit dm Einrichtungen
und der Bedienung des Fahrzeugs völlig vertraut find und sich hierüber durch
ein von einer behördlich anerkannten Stelle ausgestelltes Zmgni « auSweisen
können . Das Zeugnis ist dem Bezirksamt des Wohnorts des Führers zur
Kenntnisnahme vorzulegen und von diesem , sofern gegen die Zuverlässigkeit
und Befähigung der betreffenden Person Bedenken nicht bestehen , mit einem
hierauf bezüglichen Vermerke zu versehen . Der Führer hat das Zmgnis bei
sich zu führen und auf Verlangen dm zuständigen Beamten vorzuzeigen .

Personen unter 18 Jahren ist das Führm von Kraftfahrzeugen , insbe¬
sondere auch von Krafträdern nicht gestattet . Ausnahmen können von dem
Bezirksamt mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zugelassen werden .

l>. Besondere Pflichten des Führers .
8 15 .

Der Führer ist dafür verantwortlich , daß daS Kraftfahrzeug mit den
nach dieser Verordnung vorgeschriebenen Vermerken und polizeilichen Kenn¬
zeichen versehen ist , daß eS in vorgeschriebener Weise beleuchtet ist , sowie dafür
daß bei der Benutzung des Fahrzeugs auf öffentlichen Wegen und Plätzen die
durch 8 5 Absatz 2 vorgeschriebene Bescheinigung mitgeführt wird .

Der Führer ist verpflichtet , sich vor der Fahrt davon zu überzeugen ,
daß das Fahrzeug in ordnungsmäßigem Zustand ist und daß seine maschinellen
sowie die im 8 3 vorgeschriebenen Einrichtungen gut wirken .

8 16-
Der Führer ist zu besonderer Vorsicht in Leitung und Bedienung seines

Fahrzeugs verpflichtet . Er darf von dem Fahrzeuge nicht absteigen , solange
es in Bewegung ist , und darf sich von ihm nicht entfernen , solange der Motor
angetrieben ist ; auch muß er , falls er sich von dem Fahrzeug entfernen will ,
die nötigen Vorkehrungen treffen , daß kein Unbefugter den Motor antreiben kann.

Auf den Haltruf oder das Haltzeichen eines als solcher kenntlichen
Polizeibeamten hat der Führer sofort anzuhalten . Zur Kenntlichmachung
eines Polizeibeamten ist auch das Tragen einer Dienstmütze ausreichend .

8 17 .
Die Fahrgeschwindigkeit ist jederzeit so einzurichten , daß Unfälle und

Verkehrsstörungen vermieden werden .
Jedenfalls darf innerhalb geschlossener Ortstelle die Fahrgeschwindig¬

keit das Zeitmaß eines im gestrecktem Trabe befindlichen Pferdes — etwa
15 Kilometer in der Stunde — nicht überschreiten . Außeichalb geschlossener
OrtSteile darf sic, wenn übersichtliche Wege befahren werden , insoweit erhöht
werden , als der Führer in der Lage bleibt , unter allen Umständen seinen
Verpflichtungen Genüge zu leisten .

Auf unübersichtlichen Wegen , insbesondere nach Eintritt der Dunkelheit
oder bei starkem Nebel , beim Einbiegen aus einer Straße in die andere , bei

Straßenkreuzungen , bei scharfen Straßenkrümmungen , bei der Ausfahrt aus
Grundstücken , die an öffentlichen Wegen liegen und bei der Einfahrt in solche
Grundstücke , bei der Annäherung an Eisenbahnübergänge in Schienenhöhe ,
ferner beim Passieren enger Brücken und Tore sowie schmaler oder abschüssiger
Wege , sowie da , wo die Wirksamkeit der Bremsen durch die Schlüpfrigkeit
des Weges in Frage gestellt ist , endlich überall da , wo ein lebhafter Verkehr
stattfindet , muß langsam und so vorsichtig gefahren werden , daß das Fahr¬
zeug nötigenfalls sofort und jedenfalls auf eine Wegstrecke von höchstens
5 Meter zum Halten gebracht werden kann .

8 18 .
Der Führer hat entgegenkommende , zu überholende , in der Fahrtrich¬

tung stehende ober die Fahrtrichtung kreuzende Menschen sowie die Führer
von Fuhrwerken , Reiter , Radfahrer , Diehtreiber usw . durch deutlich hörbares
Warnungszeichen rechtzeitig auf das Nahen des Kraftfahrzeugs aufmerksam zn
machen .

Auch an unübersichtlichen Stellen (8 17 Absatz 3 ) ist Warnungszeichen
zu gebm .

DaS Abgeben von Warnungszeichen ist sofort einzustellen , wenn Pferde
oder andere Tiere dadurch unruhig oder scheu werben .

Warnungszeichen dürfen nur mit der eintönigen Huppe (8 9 Absatz 1

Ziffer 4 ) abgegeben werden .
Das Abgeben langgezogener Huppensignale , die Aehnlichkeit mit Feuer »

signalen haben , ist nicht statthast .
Merkt der Führer , daß ein Pferd oder ein anderes Tier vor dem Kraft¬

fahrzeuge scheut , oder baß sonst durch das Dorbeifahren mit dem Kraftfahr¬
zeuge Menschen oder Tiere in Gefahr gebracht werden , so hat er langsam zu

fahren sowie erforderlichenfalls anzuhalten und den Motor außer Tätigkeit

zu setzen .
Im Falle eine ? Zusammenstoßes des Kraftfahrzeugs mit Personen oder

Sachen hat der Führer sofort zu halten und di « nach den Umständen des

Falles gebotene Hilfe zu leisten .
8 IS .

Beim Einbiegcn in eine andere Straße ist nach rechts in kurzer Wen¬

dung , nach links in weitem Bogen zu fahren .
lA



Nr. 277 . n . ffrrlrniher r»gdi,n. « SS7 rsmrt - g, ä,n v . Oktober ISO».
Der Führer hat entgegenkommenden Fuhrwerken , Kraftfahrzeugen ,

Heitern , Radfahrern , Viehtransporten oder dergleichen rechtzeitig und genügend

iiach rechts auszuweichen oder , falls dies die Umstände oder die Oertlichkeit

nicht gestatten , solange anzuhalten , bis die Bahn frei ist . Ebenso hat er an -

,„halten beim Zusammentreffen mit marschierenden Militärabteilungen , öffent¬

lichen Aufzügen , Leichenbegängnissen oder dergleichen .
DaS Vorbeifahren an eingeholten Fuhrwerken , Kraftfahrzeugen , Reitern ,

Radfahrern , Viehtransporten oder dergleichen hat auf der linken Sette zu
erfolgen .

v . Die Benutzung öffentlicher Wege und Plätze .
8 20.

Das Fahren mit Kraftfahrzeugen ist nur auf Fahrwegen gestattet .
A„f Radfahrwegen und auf Fußwegen , die für Fahrräder freigegeben sind ,
,st der Verkehr mit Krafträdern nur mit besonderer Erlaubnis der Orts¬

polizeibehörde oder des Bezirksamts zulässig .
8 21.

Durch orts - oder bezirkspolizeiliche Vorschriften oder durch besondere ,
„ir einzelne Fälle getroffene ortspolizeiliche oder bezirkspolizeiliche Anord¬

nungen kann , soweit der Zustand der Wege oder die Eigenart des Verkehrs
erfordert , der Verkehr von Kraftfahrzeugen auf bestimmten Wegen , Plätzen

und Brücken verboten oder beschränkt , insbesondere die zulässige Fahrgeschwin¬
digkeit auf ein bestimmtes Maß herabgesetzt werden .

Allgemeine Vorschriften dieser Art sind an den betreffenden Stellen
. durch öffentlichen Anschlag auf zu diesem Zwecke kenntlich gemachten Tafeln
zur Kenntnis zu bringen .

8 22.
Das Wettfahren und die Veranstaltung von Wettfahrten auf öffent¬

lichen Wegen und Plätzen sind verboten . Ausnahmen bedürfen der Geneh¬
migung des Bezirksamts und , wenn die Wettfahrten sich über die Grenzen
eines Amtsbezirks erstrecken , der Genehmigung des Ministeriums des Innern .
Tiefe Behörden werden im einzelnen Falle die besonderen Bedingungen festsetzen .

Für Zuverlässigkeitsfahrten ist die Genehmigung der nach Absatz 1
inständigen Behörde erforderlich .

8 23 .
Das Mitführen von Anhängewagen ist nur mit Erlaubnis des nach

81 Absatz 1 zuständigen Bezirksamts zulässig . Der Erlaubnisschein ist bei
dcr Fahrt mitzusühren und den Polizeibeamten auf Verlangen vorzuzeigen .
Auf den Transport schadhaft gewordener Fahrzeuge findet diese Vorschrift
keine Anwendung .

L . Verkehr über die Reichsqrenze und im Zollgrenzbezirke .
8 24 .

Für die Zulassung und Kennzeichnung der zu vorübergehendem Aufent¬
halt in das Gebiet des Deutschen Reichs aus dem Auslande gelangenden
aicherdeutschen Kraftfahrzeuge und für die Zulassung der Führer solcher Fahr -
Mge gelten folgende besondere Bestimmungen :
s . Die Vorschriften über die Anmeldung und über die Zulassung von Kraft¬

fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen Wegen und Plätzen in den 88 4 ,
5 finden auf die außerdeutschen Kraftfahrzeuge keine Anwendung , sofern
der Führer deS Kraftfahrzeugs durch eine Bescheinigung der zuständigen
Behörde des Auslandes Nachweisen kann , daß das Fahrzeug den an dem
betreffenden Orte gültigen polizeilichen Vorschriften entspricht ; Bescheinigungen
dieser Art müssen den Namen , Stand und Wohnort des Eigentümers , die
Firma , die das Fahrzeug hergestellt hat , seine Betriebsart , die Anzahl der
Pferdekräfte , das Eigengewicht des Fahrzeugs und bei Lastkraftwagen das
Höchstgewicht der Ladung angeben und mit dem Anerkennungsvermerk
einer deutschen Behörde versehen sein .

b. Die außerdeutschen Kraftfahrzeuge müssen an Stelle der durch 88 7 , 10
vorgeschriebcncn polizeilichen Kennzeichen ein besonderes länglichrundes
Kennzeichen ( Muster 6 ) führen , das zugleich mit der Bescheinigung über
die Zuteilung des Kennzeichens (Muster 7 ) nach Maßgabe der besonderen
hierüber ergehenden Anordnungen auf den Grenzzollämtern ausgegeben
wird und beim Verlassen des Deutschen Reichs nebst Bescheinigung wieder
abzulicfern ist. Das Kennzeichen ist an der Rückseite des Fahrzeugs nach
außen hin an leicht sichtbarer Stelle fest anzubringen und bei Kraftwagen
während der Dunkelheit und bei starkem Nebel so zu beleuchten , daß es
deutlich erkennbar ist ; die Beleuchtungsvorrichtung darf das Kennzeichen
nicht verdecken . Etwa vorhandene ausländische Kennzeichen sind zu ent¬
fernen oder zu überdecken .

Die Zuteilung des Kennzeichens ist bei dem nächstgelegenen Grenzzoll¬
amte zu beantragen . Die Fahrt dorthin muß auf der als solche gekennzeich¬
neten Zollstraße zurückgelegt werden .

Die für das Kennzeichen zu entrichtende Gebühr beträgt
für Kraftwagen . . 6 Mark ,
für Krafträder . 3 Mark .

Wird die Tätigkeit der Amtsstelle außerhalb der Geschäftszeit , b . h . in
den Monaten Oktober bis Februar vor 7stz Uhr vormittags und nach
b' /r Uhr nachmittags , in den übrigen Monaten vor 7 Uhr vormittags
und nach 8 Uhr nachmittags , in Anspruch genommen , so erhöht sich die Gebühr

Karlsmhe , den 20 . September 1906 .

für Kraftwagen auf . . 10 Mark ,
für Krafträder auf . 5 Mark .

Beim Ausgang eines anßerdeutschen Kraftfahrzeugs auS dem Reichs¬
gebiet ist das Kennzeichen mit der über seine Zuteilung ausgestellten Be¬
scheinigung der nächsten zur Ausgabe von Kennzeichen befugten Amtsstell «
behufs Rücksendung an die Eingangs -Amtsstelle zu übergeben . Erfolgt
infolge dauernden Verbleibs im Jnlande später die Zulassung des Fahr¬
zeugs gemäß 8 5 , so hat die Rücksendung durch Vermittelung der die
Zulassung aussprrchenden Polizeibehörde zu geschehen ,

o . Die durch 8 14 Absatz 1 für die Führer von Kraftfahrzeugen vorgeschriebenen
Zeugnisse können für die Führer außerdeutscher Kraftfahrzeuge durch ent¬
sprechende ausländische Zeugnisse ersetzt werden , sofern diese von einer
deutschen Behörde mit einem Anerkennungsvermerke versehen sind .

Als » deutsche Behörde " , deren Anerkennungsvermerk nach Absatz 1
unter s . und v die ausländischen Bescheinigungen und Zeugnisse tragen müssen ,
gilt der zuständige deutsche Konsul . Sind die Schriftstücke nicht in deutscher
Sprache abgefaßt , so muß ihr Inhalt aus dem Anerkennungsvermerk ersichtlich sein .

Das Ministerium des Innern kann von dem im vorstehenden unter
s , geforderten Anerkennungsvermerk einer deutschen Behörde für die Bescheini¬
gungen bestimmter Behörden des benachbarten Auslandes absehen lassen .

Den Eigentümern außerdeutscher Kraftfahrzeuge kann von dem Mini¬
sterium des Innern ; auf Antrag gestattet werden , das deutsche Kennzeichen zu
führen . Die betreffenden Kraftfahrzeuge sind in diesem Falle in polizeilicher
Beziehung als deutsche anzusehen und unterliegen demgemäß den Vorschriften
der 88 4 , 5 , 7 , 10 . Das Ministerium des Innern bezeichnet das Bezirksamt ,
welches die Eintragung des Kraftfahrzeugs in die Liste zu bewirken und die
Erkcnnungsnummer zuzuteilen hat .

8 25 .
Im Zollgrenzbezirke haben die Beamten der Grenzzollverwaltung hin¬

sichtlich der Kraftfahrzeuge die gleichen Befugnisse wie die Polizeibeamten .
P . Untersagung des Betriebs .

8 26 .
Das Bezirksamt kann jederzeit auf Kosten des Eigentümers eine Unter¬

suchung darüber anstellen , ob ein Kraftfahrzeug den nach Maßgabe dieser
Verordnung zu stellenden Anforderungen entspricht .

Kraftfahrzeuge , welche diesen Anforderungen nicht genügen , können durch das
Bezirksamt vom Befahren der öffentlichen Wege und Plätze ausgeschlossen werden .

8 27 .
Ungeeigneten Personen , insbesondere solchen , welche die den Führern

von Kraftfahrzeugen obliegenden Verpflichtungen verletzt haben , kann daS
Führen von Kraftfahrzeugen dauernd oder für bestimmte Zeit vom Bezirks¬
amt untersagt werden . Sie haben alsdann das ausgestellte Zeugnis (8 14
Absatz l ) dem Bezirksamt abzuliefern . Handelt es sich um ausländische Zeug¬
nisse (8 24 Absatz 1 unter o) , so ist die Polizeibehörde befugt , den Aner¬
kennungsvermerk zu löschen .

Q Strafbestimmungen .
8 28 .

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehende « Bestimmungen werden in
Gemäßheit des 8 366 Nr . 10 des Reichsstrafgesetzbuchs mit Geldstrafe bis zu
60 Mark oder mit Haft bis zu s14 Tagen bestraft .

H . Ausnahmen .
8 29 .

Von der Verpflichtung zur Führung des Kennzeichens find befreit :
a . .Kraftfahrzeuge , die nur in Schleppzügen für den Frachtverkehr

Verwendung finden ,
b . Kraftfahrzeuge der Feuerwehr ,
o . Kraftwagen , die im öffentlichen Fuhrverkehre Verwendung findest

und für die Sondervorschriften hinsichtlich ihrer Kennzeichen bestehen
(Droschken , Omnibusse usw .) .

Auf Antrag können durch das Bezirksamt von der Verpflichtung zur
Führung des Kennzeichens entbunden werden :

a . leichte , nur für den Stadtverkehr bestimmte Personenkraftfahrzeuge
mit einer Höchstgeschwindigkeit auf ebener Bahn von nicht mehr
als 15 Kilometer in der Stunde ,

b . Geschäftswagen , die in deutlich erkennbarer Form mit der Firma !
des Geschäfts versehen sind . Insoweit mehrere Kraftfahrzeuge zu
einem Geschäftsbetriebe gehören , müssen sie indessen mit besonderer
laufender Erkennungsnummer versehen sein , die den Anforderungen
in den 88 7 , 10 zu entsprechen hat .

Auf die Kraftfahrzeuge der Militärverwaltung und auf die Führer
dieser Kraftfahrzeuge finden die Vorschriften im 8 14 Absatz 1 Satz 2 und
Absatz 2 , 8 18 Absatz 4 , 88 23 , 26 , 27 keine Anwendung . Krafträder der
Militärverwaltung sind von der Verpflichtung zur Beleuchtung des Kenn¬
zeichens (8 10 ) befreit .

Die Kraftfahrzeuge der Feuerwehren sind von den Bestimmungen der
8 3 Absatz 1 Ziffer 4 , 88 17 , 19 , 23 ausgenommen .

ll . Schlufibestimmunge « .
8 30 .

Diese Vorschriften treten am 1 . Oktober 1906 in Kraft .

Großh . Ministerium des Innern .
Schenkel . vr . Herrmann .



J^Nr. loöss . 1 . s .
«»»8

Ausschreiben .
44. « estohle«:

1. Bor etwa 8 Wochen in der Karl-Friedrichstraße aus einem Kinderwagen eine blaue Alpaka -Decke mit weißem Schleier, etwa 75 om lang und
50 ow breit und an den Ecken mit je einer blauseidenen Schleife versehen.

2. Bon Mitte Juli bi« Mitte August d . I . in der Waldhornstraße eine silberne Uhrkette mit 2 goldenen Anhängern , 1 goldene Vorstccknadel und
2 Karten -Sptclr .

8. Am 13. v . M. auf dem Wochenmarkt (Ludwig-platz ) ein vierrädriger, grün angestrichener Handwagen, 1,20 m lang, 80 om breit , die beiden
Vorderräder aus Eisen und die beiden Hinteren aus Holz, mit einem Durchmesser von etwa 25 om.

4. Vom 17. bis SO. v. M . aus einer Mansarde in der Waldstraße eine silberne Damen -Remontoiruhr mit Goldrand , weißem Zifferblatt, schwarzen
römischen Ziffern, gewölbtem Glas, geripptem Rückdeckel und eine Halskette aus schwarzen, erbsengroßen Perlen .

5. Am 20. v. M . aus dem Schloßplatz ein braunledernesDamen-Portemonnaie mit etwa 32 Mk . Inhalt, bestehend in 1 Zehn- und 1 Zwanzigmarkstück
und noch etwas Kleingeld ; ferner einige grüne Rabatt-Spar-Marken.

6. An demselben Tage au« dem Hofe eine» Oasthause » beim ehemaligen Durlacher Tor 2 Pferdedecken, die eine mit blauem Grund, gelb und rot
kariert und an den Ecken da » Monogramm 1 . 8 . rot ringestickl und die andere grau mit blauer Einfassung .

7. Vom 20. bis 24 . August und vom 23 . bi» 27 . v. M. in der Kronenstraße mittelst Nachschlüssel 42 Mk. in Silber .
8 . In der Nacht zum St . v . M. am Bahnhof eine goldene Uhr mit 2 ciselierten Deckeln und losem Ring ; ferner eine goldene Kette, ziemlich abgenützt ,

abwechselnd runde und längliche Glieder und von vorn nach hinten dünner.
». Am 21 . v. M. im Gebäude de» Kunstverein » «in schwarzseidener, leichter Damen-Regenschirm mit dünnem braunen Holzstock und etwa 8 om lange«

geraden Gilbrrgriff, der in einer silbernen Kugel im Durchmesser eines Zehnpfennigstückes endigt.
1V. Am 31. v. M. im stäkt . Schlachthof eine weiß und blaugestreifte Bluse mit 2 om hohem Stehkragen , eine Reihe (5—6) Perlmutterknöpfe, unten

einen 3 ow breiten Saum und am Henkel die Firma »Wilhelm " verzeichnet.
11. Am 22. v . M. in der St . Peter« und Paulskirche eine Opferbüchse erbrochen und geplündert .
12. In der Nacht zum 2S. v . M . in der Rheinstraße ein aus Gips gepreßtes Wappenschild , 80 om hoch und 50 om breit, mit einem schwarzen

Doppel -Adler auf weißem Grund , Silberbronze und einem 5 om breiten Rand , in welchem sich in Abständen von 10 zu 10 om braune, kugelartige
Punkte befinden.

13. In der Nacht zum 23 . v . M - von einer Fensterbank in der Bürklinstraße 2 Geranien-BlumenstScke und ein Korallenbäumchen .
14. Am 23. v . M . aus einem Hofe in der Rheinstrabe ein Paar neue, gewöhnliche, schwarze Schnallenschuhe . Am rechten befindet sich an der Außenseite

ein Krätzer, ähnlich einem Einschnitt .
1b . An demselben Tage aus einem Hofe in der Herrenstraße ein grauer, mittelgroßer Sommer-Ucberzieher mit gedeckter Knopfreihc , schwarzem Futter.

Am Kragen befindet sich die Firma : ,,W . Wolf, Karlsruhe."
16. Am 24. v . M. ein 7 Monate alter graugelber Wolfshund, etwa 80 om lang und 50 om hoch mit spitzen Ohren, wovon er das eine etwas

hängen läßt.
17 . In der Nacht zum 26 . v . M. in der Zähringerstraße eine gewöhnliche Sturmlaterne .
18. Am 26. v . M ., abends , in der Fasanenstraße 2 dunkelbraune , grün und rot eingefaßte Schabraken , auf dem Rücken ein 3 om breiter , grüner

LingSstreifen , 1 m lang und 1,25 w breit und dem Monogramm ,,k . N ." ; ferner eine dunkelbraune , gelbkarierte Pferdedecke mit einer 3 om breiten
Einfassung .

19. Vom 27. auf 28 . v . M. in der Lameystraße ein Paar schwarzlederne Damen-Knopfstiefel Nr. 42 , oben grün eingefaßt .
20. In der Nacht zum 28 . v. M . auS der landwirtschaftlichen Ausstellung eine 56 om lange , 45 om breite und 60 om hohe Kiste mit 30 Flaschen

Weißwein »Horrenbacher 1904 "
, ein weißleinenes Tischtuch 1,5 m breit und ebenso lang und ein weißleinenes Handtuch 1 m lang und 45 am breit.

21 . In der Nacht zum 29 . v. M . in der Humboldtstrabe aus einer Bauhütte eine Patent-Handsäge mit Stahlbogen, einem 80 om langem Blatt und
8 ." gezeichnet .

22 . Am 29. v . M . im Vierordtbad ein gelbledernes , 8fächeriges, schon ziemlich abgegriffenes Portemonnaie mit Vexierschloß und 17 Mk. in Ein-, Zwei-
und Fünfmarkstücken.

23 . An demselben Tag in einem Automaten-Restaurant auf der Kaiserstraße ein braunledernes, fächeriges Portemonnaie mit Seitenoerschluß , enthaltend
1 Zehnmarkstück und etwa 10 Mk. in Silber .

24 . In der Nacht zum SO. v . M. in der Markgrafenstraße ein schwarzledernes Portemonnaie mit Klappverschluß und etwa 98 Mk. in Gold und Silber .
2b . In derselben Nacht in einem Caso auf der Kaiserstraße ein graubrauner mit weißen Fäden durchzogener Ueberzieher mit wagrechten Außentasche»

und zweireihig.
26. Am 30. v. M. : ». in einem Cafä auf der Kaiserstraße ein rotbrauner Spazierstock (Dorn) mit rechtwinkeligem Silbergriff und geripptem Ring,

b . ein ziemlich neuer dunkelgrauer Ueberzieher mit wagrechten Außentaschen , rechts noch ein Kartcntäschchen, schwarzseidelicm Futter mit je ein»
Bmsttasch« aus einer ein gelbes „8 . " , schwarzen Knöpfen und einreihig .

27. Am 90 . v. M. in der Kronenstraße einem 4 Jahre alten Mädchen ein Paar goldene Ohrringe mit Korallen .
28 . Vom 1 . auf 2. d . M . aus einem Keller in der Markgrafenstraße etwa 2 Zentner Koks.
29 . In der Nacht zum 2 . d . M. in der Humboldtstraße eine neue Sturmlaterne mit Drahtgitter.
SO . In der Nacht zum 3. d . M . au» einem gemeinschaftlichen Schlafraum in einer Herberge 4 Mk.
31. In derselben Nacht aus einer Bauhütte, Ecke Haydn» und Wcberstraße , eine graue Arbeitshose und Joppe .
32. In der gleichen Nacht aus einer Bauhütte in der Beethovenstraße eine hellgrau karierte Joppe , ein grünlicher Kittel , auf dem Rücken ein viereckiger

Fleck , ein gestrickter , brauner Wollkittel ohne Kragen , ein neuer , blauer Schurz mit Messingkettchen, eine schwarze Arbeitshose , ein Zweimetermaß,
an einem Ende durch einen Einschnitt gezeichnet .

» . Beschädigt :
In der Nacht zum 1 . d . M . vor dem Schiller-Schulhause die auf 2 Steinpfeilern ruhenden Kugeln herunter geworfen.
Um sachdienliche Mitteilung ersucht

Karlsruhe, den 5. Oktober 1906 . die Kriminalpolizei .
Marx , P .-K.

Wohnungen zn vermieten .
— Boeckhstraße 30 , parterre, Bersetzun - »-

halber unter 100 bis 150 Mk. Nachlaß sofort sehr
schöne 4 Zimmerwohnung mit großer Glasveranda,
allem Zubehör preiswert zu vermieten . Näheres
Bürklinstraße 2 , Bureau.

3 .3. Gartenstrastc 10 ist im Seitenbau eine
Wohnung von 2 Zimmern und Zugchör aus 1 . No¬
vember zu vermieten. Zu erfragen bei B . Wirth
daselbst.*2.1. Hirschstraßc SO ist eine sehr schöne Woh¬
nung von 3 Zimmern, 1 Küche, 1 Keller , auf sofort
oder 1 . November zu vermieten . Zu erfragen im
Laden daselbst.* Kaiser-Allee SS ist eine Wohnung von
2 Zimmern, Küche und Keller sofort oder später zu
vermieten . Näheres im Hinterhaus , 2 . Stock.

— Kaiserstraße 58 ist im Hinterhaus eine
schöne Wohnung von 2 Zimmern, Küche , Mansarde,
Keller und Zuvehörde auf sofort zu vermieten .
*3.1 . Kaiserstraße 107 ist eine Wohnung von

3 Zimmern mit Zubehör, 2 Treppen hoch , auf sofort
zu vermieten . Näheres im Friseurladen.

Kaiserstraße 17S ist im Seitenbau eine
Wohnung von 3 Zimmern und Küche nebst Man¬
sarde und Keller sofort oder später zu vermieten .
*2.1 . Martenstratze IS ist im Seitenbau eine

kleinere Wohnung von 2 Zimmern, Küche und Keller
auf sofort oder später zu vermieten . Näheres im
2. Stock des Vorderhauses .

3 .1 . Schiitzeustraße 3S ist im Seitenbau eine
schöne 2 Zimmerwohnung mit Glasabschluß an
kleine , ordentliche Familie zu vermieten . Zu erfragen
im Laden.

3 Zimmerwohnung ,
in bevorzugter Stadtlage , mit sonstigem Zubehör
aus sofort billig zu vermieten . Aus Wunsch kan»
Hausverwaltung übernommen werden . Nähere » bei
R. Braudner» Morgenstraße 1 III ._

*3.1 -̂ ,
Sofienftratze ISS

sind sehr schöne Wohnungen mit prachtvoller An^
ficht , bestehend aus je 5 Zimmern, Badezimmer und
reichlichem Zubehör, auf sofort oder später zu ver¬
mieten . Näheres bei Rudolf Bierbrauer u»
2 . Stock . _

*5P^.

Zu vermieten .
— Zwei Zimmer, Alkov und Küche sofort ober

später zu vermieten : Akademiestraße 39 im Lavev-
(4j



ssss
Laden ^

ist Putlitzstraße 22 mit großem Schaufenster event-
Magazin per sofort ober später zu vermieten.

Näheres daselbst . »3 .1 .

Laden.
— Ein schöner , Heller Laden , in Lester Lage , mit

2 Schaufenstern, anstoßendem Zimmer und Küche,
sehr gut geeignet für eine Filiale oder ein Bureau,
ist auf sofort oder später zu vermieten. Näheres
Amalienstraße 25 «, im 4. Stock , beim Stephanplatz.

Magazin ,
circa 200 im Bodenfläche, auf sogleich zu vermieten.
Näheres Karlstraße SO un Hinterhaus._

Lagerplatz
hinter der Brauerei Kämmerer, in der Schwindt -
straße, ca . 4b0 qm groß, eingezäunt, per sofort zu
vermieten . Näheres Redtenbacherftraß « 8 I. _ —

Raum,
zum Möbel aufbewahren geeignet , ist zu vermieten:
Stefanienstraße 94._ —

Stallung zu vermieten .
— Karlstraße 87 ist eine Stallung für 3 Pferde

und Heuspeicher sofort oder später zu vermieten.
Näheres Ritterstraßc 28 im Bureau ._

Stattung
mit 2 Pferdesländen, für Offizier geeignet , sofort zu
vermieten : Aorkstraße 1 , 2 . Stock. —

Wohnungs -Gesuch.
*2.2 . Gesucht wird von einer Dame eine ruhige

Wohnung von 4 — 5 Zimmern mit Zugehör im
westlichen u . nordwestlichenStadtteil auf 1 . April 1907.
Offerten unter Nr. 6653 an das Kcntor des Tag¬
blattes erbeten .

Werkstatt, parterre,
ca. 100— 150 gm sür Metallbrancke, wird mit Drei¬
zimmerwohnung Mitte der 'Altstadt sofort oder
späier zu mieten gesucht. Offerten init Preisangabe
unter Nr . 5161 an das Kontor des Tagblattes
erbeten . —

*3.2 . Gesucht auf 1 . November ein
Atelier

oder einen dazu geeignetenRaum , nicht über 2 Treppen
hoch. Gefl . Offerten unter Nr . 6645 au das Kontor
des Tagblattes erbeten . _

Zimmer zu vermieten.
— Ritterstraße 10/12 ist im 4 . Stock ein schönes ,

gut möbliertes Zimmer mit Balkon sofort» zu ver-
mieten. ^

. — Viktoriastraße 15, Seitenbau , sind 2 freund¬
liche , unmöblierte Zimmer im 1 . Stock per sofort
oder später zu veruneten.

*2.2. Sofienstraße 40 , Ecke Leopoldstraße , ist im
2. Stock rin gut möbliertes, Helles Zimmer zu ver¬
mieten.

*3.2 . Gartenstraße 40 ist im 2 . Stock ein gut
möbliertes Zimmer an gebildete Dame , am liebsten
Schülerin, zu vermieten._ _
. Zu vermieten zwei ineinandergehendeZimmer an
lunge , brave Kaufleute oder Schüler , wenn gewünscht
Pension: Soficnstraße 13, 3. Stock._

*2.2 .
8.2. Drei gut und einfach

möblierte Zimmer
mit Pension sind preiswert zu vermieten. Näheres«kademiestraßc 39, 1 Treppe hoch._ _Nl -FncdrjchstlHe3«,
großes , zweifenstriges Zimmer, gut möbliert, zu ver¬
beten. Näheres daselbst ._ —

Zimmer zu vermieten.
7- Hirschstraße 35 , eine Treppe hoch , sind zwei

»ut möblierte Zimmer (Wohn- und Schlafzimmer)
sofort zu vermieten.

l«

Luisenftrahe 14
ist ein Mansardcuziminer mit Küche sofort zu
vermieten. —

Sehr gut möbliertes Zimmer
mit vollkommener sehr guter Pension zu vermieten:
Westendstraße 63 , 2 Treppen hoch. —

Gut möbliertes Zimmer
Karlstraße 60 , 4. Stock, in schönster Lage zu ver¬
mieten. *2.2.

Salon mit Balkon
und Schlafzimmer sofort zu vermieten: Krieg -
straße 14 im 2 . Stock. —

Zwei gut möblierte Zimmer,
einzeln oder zusammen, sofort zu vermieten : Aork-
straße 23 III . *2.2.
Möblierte Mansarden
von 8—10 Mark sofort zu vermieten: Gottesauer-
straße 29 I. *3 .2.

Gut möbliertes Zimmer mit
Pension >

an 1 ober 2 Herren auf s oaleich zu vermieten:
Amalienstraße 51 im 8. Stock. —

° ° Belfortstratze LS,
in gutem Hause, ist ein großes Mansarde»-
zimmcr mit zwei Betten zu vermieten .
Näheres daselbst, parterre .

Gut möbliertes Zimmer
in schöner , freier Lage zu vermieten: Ettlinger-
straste 49 im 2. Stock. *

Waldstratze 56
ist im 4 . Stock ein gut möbliertes Zimmer auf sofort
zu vermieten. *

Pension
findet in feiner Familie eine gebildete Dame oder
ein Herr. Gefl . Anfragen unter Nr . 6591 an bas
Kontor des Tagblattes erbeten . *3.3.^ Schlafstelle
sofort zu vermieten: Kaiser -Allee 6 L , 2 . Stock rechts .

Pension Kopp ,
— LS Bismarckftraße LS
zwei fein möblierte Zimmer frei .

Pension I 'soNb ,
Kaiserstraste 95 III , Eingang Kronenstraße.

Simnien mit oder ohne Pension zu vermieten.

Zimmer -Gesuch .
*2.2. Herr stickt gut möbliertes, ungeniertes

Wohn - und Schlafzimmer, möglichst mit separatem
Eingang , in der Nähe des Hauptbahnhofcs. Offer¬
ten mit Preisangabe unter Nr. 6699 an da< Kon¬
tor des Tagblattes erbeten .
I . u . II . Hypotheken-Kapitalien

vermittelt billigst
Ludwig Homburger,

Zirkel 20 , neben der Vereinsbank, 2 Treppen hoch.
Telephon 1896 . —

1 ^ 000 HUk die mir »»gekündigt am
»vlli . September zurückbezahlt

wurden, suche ich wieder aus prima H . Hypotheke
(im Betrage von 12 000—15000 Mk.) zu 5 "/o a«-
zulegen . Gesuche mit Angabe des Objektes , der
Schätzung und Belastung unter Nr . 6683 an
das Kontor des Tagblattes erbeten . *3.2.

3.2. 50VV Marl
auf prima Nachhypotheke gesucht. Vermittler ver¬
beten . Gefl . Offerten unter Nr. 6641 an das Kontor
des Tagblattes erbeten .

12066—13009 Mark,
beste II> Hypoiheke ,
unter Nr . 6655 au
erbeten .

alsbald gesucht . Offerten
das Kontor des Tagvlottes*2 .2 .

Mark 15000 .- und
,, 18000 —

werden auf II . Hypotheke , ebenso
Mark 7000 —

auf In la III . Hypothek mit 10 °/o Nachlaß sofort
von solventem Eigentümer « sticht . Offerten unter
Nr. 6028 an das Kontor des TagblatteS erbeten . —

ISO « Mark
gegen Hypotb.-Eintrag und In Bürgschaft bei guter
Verzinsung gesucht . Offenen unter Nr. 6595 an
das Kontor dcS TagblatteS erbeten . *

Zur Führung eine « besseren

MlialgeschäfteS
am hiesigen Platze (keine Lebensmittel oder Cigarren)
wird ver 1 . Januar 1907 eine durchaus geschäfts¬
tüchtige und stadtkundige Dame >uit >adel -
losem Rufe gesucht. Offerte» mit Lebenslauf und
Zeugnisabschriften unter Nr. 6510 an das Kontor
des Tagblattes erbeten . 3. 3 .

Bonne -Gesuch .
*2.2 . Gesucht auf 1 . November eine französische

Bonne sür zwei Kinder von 7—S Jahren . Vorstellen
zwischen 10— 12 Uhr vormittags : Kochstraße 7 III .

Mädchen gesucht.
3.3 . Ein tüchtiges, erfahrenes Mädchen wird von

kleiner Familie gegen guten Lohn auf sogleich ge¬
sucht : Kaiser -Allee 25 a , parterre . Außerdem ist
Putzfrau vorhanden.

Hilfs-
Arbeiterinnen-
Büglerinnen-

sowie

Mädchen-
welche das Bügeln erlernen
wollen , finden dauernde und
lohnende Beschäftigung .

UrlmindW. KlsjnW
MM . Eil . Mlilch , A. G..
— Ettlingerstraße SS .

Gesuch.
*2.2 . Ich suche ein streng solides, tüchtiges Zim¬

mermädchen . Dasselbe muß Zimmer- und Haus¬
arbeitenpünktlich besorgen , nähen und bügeln können.
Gute Zeugnisseerforderlich . Näheres Krirgstraße46II.

Auf 15 . Oktober
wirb ein älteres Mädchen für sämtliche Haus¬
arbeiten gegen hohen Lohn und gute Behandlung
gesucht. Näheres Vorholzstr. 33, 2. S tock . *3 .2.
Li« MzeS , MrWzei NW
bei hohem Lohn gesucht. Näheres Erbprinzen-
straßc 40 I . —

Mädchen -Gesuch .
*3.3 . Ein tüchtiges, fleißiges Mädchen wird auf

sofort oder 1 . November gesucht : Klauprechtstraße 9,2. Stock.



« SSO
Braves, fleißiges Mädchen

gesucht . Näheres Klauprechtstrahe 13 , parterre . —

Neu in Verkauf genommen :

ein prachtvoll ausgebauter , selbstgezogener rheinischer Naturwein .
Preis per Liter in Flaschen SS Psg.

in sämtlichen Filialen ;
Preis bei 20 Liter in Flaschen oder Faß SV Psg .

akzisfrei vom Hanptlager .

2 , I,ebeil8dsaürIm8Vörem .

Dienstmädchen ,
jüngeres , in Bcamtenfamilie auf sofort gesucht .
Dasselbe muß schon gedient haben . Kochen nicht er ,
forderlich . Näheres Roonstraße 22 , 2 . Stock . *2 .2 ,

Gesucht
sofort ein solides Mädchen zur Beihilfe in der Küche .
Näheres Karlstraße 73 . *8 .2 .

Zimmermädchen
gesetzten Alters , welches auch etwas servieren kann ,
per sofort gesucht .

2 .2 . Apollo -Theater » Marienstraßc 16 .

HmittmUen .
Auf sofort wird ei« kräftiges » reinliches und

ehrliches Zimmermädchen, das in seiner freien Zeit
servieren muß , gesucht . Näheres *2 .2 .

Stadtgarten -Restaurant .

Ein tüchtiges Mädchen»
welches kochen kann , sofort gesucht : Lenzstraße 4 ,
1 . Stock . 2 .1 .

^ Heuen süssen , selbstgekelterten ^

8 <L1vLcs,rbs1lisrsvr ) 8
M kinjrüvlilt D

^ Vseill - kestLiirLllt rnm Lvk - 8oluiiitt. ^
Lesitiiei : H .äoik kinäerspaeder .

« SOLA M llVW »

Mädchen -Gesuch .
* Gesucht für sofort oder auf 15 . Oktober ein

tüchtiges Mädchen für Küche - und Hausarbeiten :
Friedrichsplatz 9 III .

Mädchen -Gesuch .
2 .1 . Ein anständiges Mädchen für Küche - und

Hausarbeiten wird für sogleich gesucht : Bismarck¬
straße 41 I .

Küchenmädchen-Gesuch.
Ein fleißiges Küchenmädchen wird sogleich gesucht .

Näheres Gasthaus zur Stadt Pforzheim . " 2 .2 .

PuHfran gesucht :
Hübschstraße 36 1 . *

Laufmädchen ,
ein ehrliches , reinliches , für den Vormittag gesucht :
Boeckbstraße 4 iin 2 . Stock . * 2 .1 .

Wir suchen zum sofortigen Eintritt einen
tüchtigen

WM
"

Dreher .
"

WU

Vogel, Bernheimr L Schnnmann,
G . m . b . H .,

Ettlingen .

— Nebenstehende Marke gilt als einziges Zeichen der Echtheit von

VfemlelskMi' üzeusnees ksüinimelrMm
'

Flasche Mk. 0 .73 nnd 1 .3 « .
Hervorragendes , preiswertes und billigstes Kräftigungs - und Reinigungsmittel der

Kopfhaut , befördert das Wachstum der Haare , reinigt von Schuppen .
Das . Bild und Wort ». Brennessel " ist geschützt, wo solches oder die Marke Wendel -

steiner Kircherl fehlen , erhält man stets Nachahmung und unechtes Haarwasser.
Mk " Vorsicht beim Einkauf. 7 .4.

Zu haben in Apotheken , Drogerien, Parfümerien, Friseurgeschäften oder^ Carl Hnn » ins . München .
W . Banm . Carl Roth » Th . Walz » M . Hofheinz , Jul . Dehn Nachf.»^ >> R . Blas » Otto Mayer » Jac . Lösch,' Carl Lösch » Fritz Reiß , A . Kintz » Drog.,siu . Lebt Jean Gunz . Alb . Salzer » Herm. Sartor , Adler-Drog ., Wilh . Tscherning,

Mit Lr«onr« el^ vorm. W - L , L: ch w aa b , Otto Fischer, Fidelitas -Drog ., Straußdrog . Mühlburg .

.Hausbursche
mit guten Zeugnissen per sofort gesucht .

21 . Hotel Germania .

Stelle -Gesuch.
* Besseres Mädchen , das gut nähen und bügeln

kann , sucht Stelle als Zimmermädchen in ein Herr¬
schaftshaus . Gefl . Offerten bittet man unter Nr . 6701
rm Kontor des TagblatteS abzugeben .

^
Volossvlim . '1L °° ^

8amstsg, llon 6. Oklodvi' 1906,
nflencls 8 I7lir ,

VorslslltLirgs .
8onntng , üvn 7 . Oktodsr 1906

VorsbsUiuzxs » ,
nuvlrmittaZs 4 Ilflr und aflsncls 8 Illrr .

In ksiäen Vorstellungen Auftreten sLintliafler 2 . 2t . snAUAierten
Xunst - 8per :iaIilLt6n .

Dienstpersonal aller Art
sucht und findet Stellen durch Frau Urban
Schmitt > Haupt - Zentral-
bureau , Erbprinzenstraße 2V . *2 .1.

* Jüngere , tüchtige

Köchin
sucht Stellung auf 15 . Oktober . Offerten unter
Nr . 6711 an das Kontor des Tagblattes erbeten .
'

Aelteres Mädchen
möchte in besserer Küche das Kochen erlernen .
Dasselbe ginge auch nach auswärts . Gefl . Offerten
unter Nr . 6705 an das Kontor des Tagblattes erbeten .
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Kegelbahn
»och einige Abende zu vergeben.

—_ Apollo-Theater. Marienstraße 16.
Polizeibericht.

Karlsruhe, 6 . Oktober .
Am 29 . v . Mts. stahl ein 14 Jahre alter Knabe

in einem Warenhaus einer Dame ihr Portemonnaie
aus der Tasche mit 18 ^ — In der Nacht zum
W. v. Mts. wurde auf dem Platz der landwirt¬
schaftlichen Ausstellung eine Kiste mit 30 Fl . Weiß¬
wein „Horrenbacher 1904 - im Werte von Sb -̂ ! ge¬
stohlen . — In einem Aütomaten -Restaurant kam
einem Studierenden sein Portemonnaie mit 20
abhanden. — Bei einem Umzuge stahl ein Taglöhner
aus Nordrach 360 und ging damit flüchtig. —
In der Nackt zum 30. v . Mts. wurde in einem
hiesigen Cafe ein rotbrauner Spazicrstock mit Silber¬
griff im Werte von 24 und ein graubrauner
Uebcrzieher in einem solchen von 65 ^ gestohlen. —

ln der Nacht zum 3. ds. MtS. wurden in der
Leststadt 2 Bauhütten erbrochen und daraus

Kleidungsstücke, Werkzeug und Lebensmittel ent¬
wendet . — Verhaftet wurden 1 . ein 30 Jahre aller
Schriftsetzer aus Brod, der sich als Journalist unter
falschem Namen in einem hiesigen Gasthaus ein-
logiertr, am nächsten morgen S Uebernachtenden ihre
Schuhe stahl und veräußerte , ferner verschiedene
Tollettengegenstände entwendete und in einem Fahr-
radgeschäst sich ein Fahrrad erschwindelte, 2 . ein
lediger Hausburschc aus Ebnet, weil er 10 die
er einem Verwalter abliefern sollte, in seinem Nutzen
Arwendete, 3 . ein 26 Jahre alter Hausbursche aus
Berlin , der 5 Tage bei einer hiesigen Firma in
Stellung war , sich Rechnungsformulare verschaffte,
darauf gefälschte und quittierte Rechnungen aus-
Mte und damit bei der Kundschaft, welcher er
Waren zustellte, die Beträge hiefur einzuziehen
Achte. Bei einem Kunden ist es ihm gelungen"

°̂ l zu erhalten , während ein anderer, bei dem
rr 102 einziehen wollte , seine Festnahme orr-
unlaßte, 4 . ein 17 Jahre alter Schusterjunge , weil
er seinem Arbeitgeber mittelst Nachschlüssel 40 ^ll
stahl, 5. ein lediger Stuccateur aus Dortmund,
welcher von der Staatsanwaltschaft Bremen wegen
Diebstahls, 6 . ein Klempner aus Elberfeld , der vom
Amtsgericht Bochum wegen desgleichen, 7. eine

Jahre alte Kellnerin aus Niederkrrch, die von
der Staatsanwaltschaft hier wegen Betrugs und
Diebstahls, und 8. eine Frau von hier , di« von der« taatsanwaltschast Bremen wegen Diebstahls ver«
ffugt werden . — Gestern nachmittag 2 Uhr ist bei
Am Schmiedmeister in der Scheffelstraße auf noch
Amt aufgeklärte Weise ein Kellerbrand ausaebrochen .
DMbe war von der 3 . Kompanie der hiesigen frei-
Mlgen Feuerwehr gegen 4 Uhr gelöscht . Der«Gaden ist gering .
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«ses
PersMlseMenlNW im XIV. Amee-KW .

Im aktiven Heere :
Schubert , Gen .-Lt. und Kommandeur der 39 . Div .,

zum Gouverneur der Festung Ulm auf beiden
Donau -Ufern ernannt .

Verzeichnis
der zum 1 . Oktober 1906 als Schüler zum MilitSr -
Reitinstitnt kommandierten Offiziere : (die mit
* bezeichneten Offiziere sind im 2 . Jahre kommandiert )
Lts . Frhr . v . Schaezler , Drag .-R . 14,

*Dum -
rath , Drag .-R . 20 ,

*Popp , Drag . -R . 21,*Blankenhorn , Drag .-R . 22,
Oberlt . *v. Fischer - Treuenfeld , Jäger -R . 3,

Lts . o. Nippold , Art .-R . 14,
*Senden ,

Art .-R . 30.
Verzeichnis

der zum 1 . Oktober 1906 zur Offizier -Reitschule
Paderborn als Schüler kommandierten Offiziere :
Lts . Osterland , Jäger -R . z . Pf . 3 , Struve ,

Drag .-R . 21.

Verzeichnis
der für den Kursus vom 1 . Oktober 1906 bis Ende
Februar 1907 zur Militär -Turnanstalt komman¬

dierten Offiziere :
zum S. — Selekta - — KurfnS.

Lt. Schmidt (Eugen ), Jnf .-R . 170.
Zur Ausbildung .

Lts . v . Nathusius (Markus ) , Gren .-R . 109,
Becker , Jnf .-R . 111 , Siebe , Jnf .-R . 142,
v. Hedemann , Jäger -R . z. Pf . 3 , Etscheit ,
Feldart .-R . 76 ._

Gerichtszeitnng .
4P Karlsruhe , 4. Oktober .

Sitzung der Strafkammer HI .
Vorsitzender: Lanbgerichtsdirektor Dürr . Ver¬

treter der Großh . Staatsanwaltschaft : Staatsanwalt
Baumgärtner .

Die Anklagesache gegen den Kutscher Friedrich
Zitsch aus Breiten wegen Beleidigung kam nicht
zur Verhandlung .

In der Berufung des Steinbrechers Franz Arm¬
brust aus Sickingen , den das Schöffengericht
Bruchsal wegen Beleidigung zu 25 Geldstrafe
verurteilt hatte , erkannte das Gericht auf Be¬
stätigung der Entscheidung der Vorinstanz .

Durch das leichtfertigeHantieren mit einem Jagd¬
gewehre wurde am Vormittag des 12. August in
Malsch der Tod eines Knaben , des 7 Jahre alten
Valentin Bechler, verursacht. Der Unfall war da¬
durch herbcigeführt worden , daß der 15 Jahre alte
Gewerbeschüler Alfred Buchmaier aus Malsch ein
an der Haustüre des Landwirts Theodor Doll von
da hängendes , diesem gehörendes , geladenes Jagdge¬
wehr herunternahm und dasselbe abdrückte, wodurch
der vor dem Hause stehende Bechler einen Schuß in
den Kopf erhielt. Die Verletzung war eine derart
schwere , dich der Knabe kurz darauf starb . Gegen
Doll und Buchmaier wurde Anklage wegen fahr¬
lässiger Tötung erhoben und zwar gegen den ersterm ,
weil er das geladene Gewehr nicht verwahrt hatte ,
gegen Buchmmer , weil von ihm der verhängnisvolle
Schuß abgegeben worden ist . Das Gericht verur¬
teilte Doll zu 1 Woche , Bnchmaier zu 3 Tagen
Gefängnis ._

Schöffengericht .
G Karlsruhe , 4 . Oktober .

Wie noch aus Mitteilungen in den hiesigenZeitungen
allgemein bekannt sein dürste , wurde am 24 . August
in der Altertumssammlung hier ein römischer
Goldschmuck entwendet. Das altertümliche Ge¬
schmeide besaß das stattliche Alter von etwa 8000
Jahren und war im Jahre 1880 in einem Grab¬
hügel bei Kappel a . Rh . aufgefunden und von Geh .
Rat vr . Wagner für die Sammlung hierher ge¬
bracht worden . Sein Altertumswert wurde von
Kennern auf 1500 ^ 1 geschätzt , während sein Gold¬
wert sich auf ca . 450 belaufen dürste . DieserSchmuck
war eines Tages aus der Altertumssammlung ver¬
schwunden und man wußte nichts von seinem Ver¬
bleibe, bis bei der Polizei die Anzeige einlief , baß
der Uhrmacher Franz Buhlinger hier den Versuch
gemacht habe, altes Gold zu verkaufen . Sofort ein¬
geleitete Ermittelungen ergaben auch , daß dieses
Gold , welches einen Wert von 15 besaß, von dem
gestohlenen Schmucke herrührte . Buhlinger will
dasselbe von einem Unbekannten um 4 erworben
haben . Er hatte sich jetzt vor dem Schöffengericht
wegen Hehlerei zu verantworten , da ihm selbst der
Diebstahl nicht nachgewicsen werden konnte . Das
Urteil lautete aus 2 Monate Gefängnis .
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Kiwiis HI . Zckumsnn
.

Gegründet 184S .

Vornehmstes und renommiertestes Unternehmen dieses Genres.
Karlsruhe , Meßplatz , Nähe Hauptbahnhof .

sowie täglich abends 8 Uhr

Große Vorstellung
mit einem Itrv8vi»-8ei »8atlai »8- )?r«xai »n».

Sonntag und Mittwoch

nachmittags 4 Uhr «nd abends 8 Uhr .
Billet -Vorverkauf Z.

Die Circuskasse ist geöffnet von morgens 10—1 Uhr und abends von 6 Uhr ab ; an Tagen ,an welchen zwei Vorstellungen stattfinden , von morgens 10 Uhr ab ununterbrochen .

Hochachtungsvollst
M . Schumann , Direktor und Eigentümer ,

Ritter pp.
HE " Das Nähere siehe Anschlagsäule».

Karlsruher Tagblatt.
Amtliches Verkündigungsblrrtt

für den Amts - und Amtsgerichtsbrzirk Karlsruhe .

Ja Bekanntmachungen jeder Art
bestens geeignet.

Druck und Verlag der Chr . Fr . M ü ller 'scheu Hofbuchhandlung , redigiertunter Verantwortlichkeit von Ludwig Riegel tn Karlnuhe .
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